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Beantworten Sie folgende Fragen:  
 
1.) Was wäre das Gegenteil eines Bundesstaates ? 

2.) Was ist ein Staatenbund ? 

3.) Wie viele Staaten gibt es in Österreich ?  

4.) Sind die Begriffe „Bund“ und „Republik“ gleichzusetzen ? 

5.) Wer ist der Bundesgesetzgeber ? 

6.) Wer ist der Landesetzgeber ? 

7.) Eine Freundin von Ihnen möchte gerne einmal Richterin am Landesgericht Linz 

werden. Sie erklärt Ihnen, dass es deswegen „Landesgericht Linz“ heißt, weil zur 

gesetzlichen Regelung – mangels Erwähnung in Art 10 – 14 B-VG – der 

Landesgesetzgeber gem Art 15 Abs 1 B-VG zuständig ist. Was können Sie Ihrer 

Freundin entgegensetzen ? 
 
 

Wer ist für die Gesetzgebung und Vollziehung folgender Rechtsmaterien 
zuständig? Worauf stützt sich diese Kompetenz ? 
 
1.) Dem ehemalige Direktor einer renommierten österreichischen Bank wird 

aufgrund vermuteter – für ihn gilt schließlich die Unschuldsvermutung – 

korrupter Machenschaften ein strafgerichtlicher Prozess gemacht. Ihm wird 

unter anderem das Verbrechen des schweren Betrugs zur Last gelegt. Eine 

dementsprechende Strafbestimmung findet sich in § 147 StGB 

(Strafgesetzbuch). 

2.) Straßenpolizei  

3.) Umweltschutz 

4.) Naturschutz 

Wie nennt man denn die Methode, der das B-VG bei der Aufzählung der 

Materien in den Art 10 bis 12 folgt? 

5.) Höchstzahl der Schüler pro Klasse in öffentlichen Pflichtschulen 

6.) Jugendfürsorge  

7.) VStG 

 

Welche Auslegungsmethode ist primär anzuwenden, um den konkreten Inhalt eines 

Kompetenztatbestandes (etwa: „Gewerbe und Industrie“) zu eruieren ?  

Legen Sie diese Interpretationsmethode kurz in ihren Grundzügen dar !  


